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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.1968

Norm

UrhG §1

UrhG §3

Rechtssatz

Ein Werksstil in dem Sinn, daß aus Einzelheiten der angewendeten Wiedergabe von Ornamenten auf die Herkunft von

einem bestimmten kunstgewerblichen Erzeuger geschlossen werden kann, reicht nicht hin, ein urheberrechtlich

geschütztes Werk annehmen zu können, wenn von einer geistigen Schöpfung nicht gesprochen werden kann

("Aichberger-Email").
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